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Schweizer Film, was nun!

Wo werden künftige Schweizer Filme gedreht!
Die schweizerische Filmproduktion steht vor einem großen und dringlichen

Problem. In Kürze wird das Filmstudio «Bellerive» in Zürich —
das einzige Atelier, das den modernen Bedürfnissen einer größeren
Spielfilmproduktion einigermaßen zu genügen vermag — den
schweizerischen Spielfilmproduzenten nicht mehr zur Verfügung stehen. Denn
bekanntlich wurde das Studio Bellerive für den Versuchsbetrieb des
schweizerischen Fernsehens gemietet. Dieser Versuchsbetrieb wird zwar
nur etwa zwei Jahre dauern, und sollte das Fernsehen dann «publikumsreif»

befunden werden, so wird der Bau eines eigenen Televisions-
Studios kaum zu umgehen sein. Aber auch nach dieser Zeit bleibt das
Bellerive-Studio dem Schweizer Film verloren, da die Eiaentümerin des
Grundstückes, eine Automobilvertretung, die Räumlichkeiten von jenem
Zeitpunkt an für sich selbst beansprucht.

Nun gibt es in der Schweiz zwar noch andere Filmstudios: das Studio
«Rosenhof» in Zürich und das aus einer alten Fabrikhalle entstandene
Atelier in Münchenstein bei Basel. Während das Rosenhof-Studio von
vornherein zu klein ist und lediglich als Ausweich- und Zusatzmöglichkeit

in Frage kommt, könnte das Studio in Münchenstein in räumlicher
Hinsicht den Ansprüchen zwar zur Not genügen. Doch besitzt es andere
Nachteile, wie veraltete Einrichtung, Mangel an Administrations- und
Garderoberäumlichkeiten und vor allem: seine denkbar ungünstige
Lage. Der Sitz der beiden gegenwärtig einzigen permanenten
schweizerischen Spielfilm-Produktionsgesellschaften befindet sich in Zürich.
Die Dreharbeiten in Münchenstein würden somit zusätzliche Unkosten
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